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Verordnung.
Von Gottes Gnaden Wir Wilhelm der Nennte, Landgraf zu Hessen, Fürstz«

Heröfcld, Graf zu Catzenelnbogcn, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg
und Hanau rc. rc.

klüger, hierdurch *u wisse», daß Wir, um denen durch die verzögerte Einliefernng der Rechnun.
O ge» welche aus sämtlich?« Uns-rn Caffen zu bezahlen sind, im Rechnungswesen und ,oust ent.
stehenden Unordnungen zuvorzukommen, upd Unsere Caffen gegen die häufigen Ueberschreituvgen
der zu dem herrschaftlichen Bauwesen oder einem andern B.huf gefcheheven Verwilligungen und
veralteten Ansprüche der HandwerkSleure, Kaufleute, Krämer und überhaupt aller, welche eine
Zahlung daraus erwarten, sicher zu stelle», folgendes zu verodnen für gut gefunden haben.

E- sollen nemlich ,
1. überhaupt alle diele Personen welche an einer von Unsern Cassen, eS fey die Cammer-vaist,

C-binetS' Taffe, Hof-Taffe, Theater-Lass", Chanss^e-Caffe, Weegebau-Caff^, Renterry - Lasse
oder welchen Namen sie führen mag, etwas zu fordern haben, binnen einer Frist von vierzehen

Böb Tage«


